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Ergebnis und Abwägung der Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beteiligt: 55  
 

Stellungnahmen eingegangen insgesamt:   9 
davon ohne Belange/ohne Bedenken:   3 
davon mit Hinweisen und Anregungen:   6 
 
 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen/Hinweisen 
 
03 KEVAG-Telekom GmbH 
06 Amprion GmbH 
14 Verbandsgemeinde Montabaur 

 

 
Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 
 
05 Syna GmbH 
07 Telekom GmbH 
09 Amt für Bodenmanagement 
10 PLEdoc GmbH 
15 Regierungsprasidium Gießen 
16 KA Limburg-Weilburg FD Bauen und Naturschutz 

 

Ergebnis aus der Beteiligung der Öffentlichkeit: 

 
Keine Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Elz 
 
Änderung des bestehenden Flächennutzungsplanes 
Im Bereich des Bebauungsplan „Hinter dem Entenpfuhl“ 
 
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
 
Beteiligung der Behörden und TÖB vom: 18.07.2025 – bis einschl. 18.08.2025 

Beteiligung der Öffentlichkeit vom: 18.07.2025 – bis einschl. 18.08.2025 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 

BauGB) eingegangenen Stellungnahmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburg, den 26.08.2025 
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Beschlussempfehlung: 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die benötigte Grundstücksfläche für 
den Compact-Transformationsstation zeichnerisch und nachrichtlich im Bebauungsplan 
berücksichtigt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind Gegenstand der Realisierungs-

phase.  
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Beschlussempfehlungen: 
 
Telekommunikationslinien der Telekom 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Kabeltrasse befindet sich u.E. aus-
serhalb des Plangebietes in einer Wegetrasse und werden somit nicht betroffen.  

 

Pläne und Kabelschutzanweisungen zum Schutze unterirdischer Telekommunikations-

linien der deutschen Telekom sind unter dem folgenden Link abrufbar 

 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
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Versorgung des Erschließungsgebietes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf die Realisie-

rungsphase und werden berücksichtigt 
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Beschlussempfehlungen: 

 

Ländliche Bodenordnung: keine Bedenken 

 

 

Städtische Bodenordnung: Ein Bodenordnungsverfahren ist vorgesehen. 

 

 

Liegenschaftskataster: keine Bedenken 
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Beschlussempfehlungen: 

 

Im Plangebiet besteht keine Betroffenheit der von der Firma Pledoc verwalteten Versor-

gungsanlagen. Die Beteiligung im nächsten Verfahrensschritt mit Darlegung der Aus-

gleichsflächen erfolgt erneut.  
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Beschlussempfehlungen: 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31: 
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Die Auseinandersetzung mit den landwirtschaftlichen Belangen erfolgt in der Fortschrei-

bung der Verfahrensunterlagen. 
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Der Ausschluss von Einzelhandel wird in den textlichen Festsetzungen ergänzt. 

 

 

 

 

Die Punkte werden in der Fortführung der Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und mit dem bereits vorhanden Hinweis in 

der Plankarte abgeglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Realisierung beachtet. 
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Die Hinweise werden in der Plankarte berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2: 

 

 

 

Gem. den zeitlich nach ihrer Stellungnahmen erfolgten Abstimmungen mit Ihnen und 

der Unteren Wasserbehörde ist kein Gewässerrandstreifen erforderlich, sodass der fest-

gesetzte Abstand von 8 Metern ausreichend ist. 
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Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3: 

 

Die Entwässerungsplanung ist beauftragt. Die Ergebnisse werden in der Fortführung der 

Verfahrensunterlagen aufgezeigt und berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4: 

 

 

 

 

Keine Bedenken 
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Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4: 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden Berücksichtigung in der Fort-

schreibung der Verfahrensunterlagen. 

 

 

 

 

 

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2: 

 

 

Keine Bedenken – die untere Bodenschutzbehörde wurde beteiligt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2: 

 

 

Eine Schallimmissionsprognose ist beauftragt. 

 

 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1: 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In der Fortführung der Unterlagen wer-

den die Belange der Landwirtschaft verdeutlicht und die Abwägung mit anderen wirt-

schaftlichen und städtebaulichen Interessen der Gemeinde Elz dargelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1: 

 

 

 

Keine Betroffenheit 
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Bauleitplanung, Dez. 31: 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Änderung vorgenommen. 

 

 

 

Das Dezernat 44.1 – Bergaufsicht wurde separat beteiligt. 
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Beschlussempfehlungen: 

 

Flächennutzungsplan 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Beurteilung ist nicht nachvollziehbar, da die von ihnen benannte 5-8 m breite „Gale-

riepflanzung am Hangfuß Gehölzhöhen zwischen 10-17 m (westlich) und 10-14 m (süd-

lich und östlich) aufweist. Die Gebäudehöhen sind mit zwischen 9 und 11 m Höhe fest-

gesetzt, sodass keine Erheblichkeit hergeleitet werden kann, insbesondere deshalb 

nicht, da zu den Eingrünungsmaßnahmen noch grünordnerische Maßnahmen wie z.B. 

die Fassadenbegrünung festgesetzt sind.  
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Die städtebauliche Konzeptplanung obliegt der Gemeinde Elz. Im Zuge der Erarbeitung 

der Alternativenprüfung wurden alle Aspekte sorgsam abgewogen. 

 

 

Diese Frage lässt sich nicht durch die Gemeinde Elz in diesem Bauleitplanverfahren 

beantworten. 

 

Die defizitere Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen anderer Bauleitplanverfahren 

sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 

 

 

 

Im Vorentwurf der Verfahrensunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung konnten lediglich 

die bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten Planungsstände aufgezeigt werden  

 

 

Beschlussempfehlung: 

 

Bebauungsplan 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Beurteilung ist nicht nachvollziehbar, da die von ihnen benannte 5-8 m breite „Ga-

leriepflanzung am Hangfuß Gehölzhöhen zwischen 10-17 m (westlich) und 10-14 m 

(südlich) aufweist. Die Gebäudehöhen sind mit zwischen 9 und 11 m Höhe festgesetzt, 

sodass keine Erheblichkeit hergeleitet werden kann, insbesondere deshalb nicht, da zu 

den Eingrünungsmaßnahmen noch grünordnerische Maßnahmen wie z.B. die Fassa-

denbegrünung festgesetzt sind. 

 

Die frühzeitige Beteiligung sieht keine abschließende Beurteilung vor. Dies erfolgt im 

nächsten Verfahrensschritt – in der förmlichen Beteiligung. Die Untersuchungen wurden 

methodisch artenkonform abgeschlossen Die Dokumentation und Bewertung erfolgt im 

weiteren Verfahrensablauf. 

 

Die Forderung ist aufgrund der fehlenden Angabe der gesetzlichen Grundlage nicht 

nachvollziehbar. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im öffentlichen Raum sind keine Baum-

pflanzungen vorgesehen. Dies würde eine Erhöhung der Erschließung zulasten der Ge-

werbeflächen bedeuten. Die Gemeinde Elz hat sich dafür entschieden, die grünordneri-

schen Maßnahmen im Sinne der Klimaanpassung durch geeignete Festsetzungen auf 

den Gewerbeflächen zu erhöhen.  

 

 

 

 

 

 

Die Ausweisung der Fuß- und Radwege im Plangebiet wurde unter Berücksichtigung 

der Leitungstrassen und sonstigen Belangen der öffentlichen Ordnung sowie dem Nut-

zerverhalten der Erholungssuchenden festgelegt. Ihre Anregung steht dagegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Anregungen werden inhaltlich berücksichtigt. 
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Aufgrund der gesetzlichen Regelung besteht darüber hinaus kein zusätzlicher Festset-

zungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


